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ANERKENNUNG VON STUDIENLEISTUNGEN AUS DEM AUSLAND

Wer aufgrund eines Studienaufenthaltes an einer ausländischen Universität während des Studiums der Rechtswissenschaft beurlaubt wird, kann sich gemäß § 24 Abs. 1 Satz 2 JAPO dort erbrachte Leistungen anrechnen lassen. Die Anerkennung von Leistungen ist auf einen der drei Fortgeschrittenenscheine beschränkt, sofern kein mindestens 3-jähriges rechtswissenschaftliches Studium im Ausland erfolgreich abgeschlossen wurde.

Dabei sind folgende Voraussetzungen zu beachten:

Nach Beschluss des Fachbereichsrates der Juristischen Fakultät werden Leistungen ausländischer rechtswissenschaftlicher Fakultäten auch in ihrer Art nach den Bestimmungen der ausländischen Hochschule mit in die Bewertung über eine Anerkennung einbezogen. Das bedeutet, dass sowohl mündliche als auch schriftliche Leistungen, die erfolgreich bestanden wurden, anerkannt werden. Voraussetzung für die Anerkennung eines Fortgeschrittenenscheins ist das erfolgreiche Bestehen zweier Leistungen auf dem Gebiet des internationalen und/oder ausländischen Rechts im jeweiligen Teilgebiet der Rechtswissenschaft, für welches der Student die Anerkennung beabsichtigt (Zivilrecht, Strafrecht oder Öffentliches Recht).

Beispiel:
Ein Student erbringt eine Leistung im ausländischen Verfassungsrecht und eine Leistung im Völkerrecht oder Europarecht. Umfang und Art der Leistung stehen dabei im Ermessen der ausländischen Hochschule. Beide Leistungen können zusammen als Fortgeschrittenenschein im Öffentlichen Recht anerkannt werden. Gleiches gilt für zwei Leistungen im Internationalen Privatrecht und/oder ausländischem Privatrecht für den Fortgeschrittenenschein im Zivilrecht. 

Für Fragen, welche der an der ausländischen Hochschule angebotenen Veranstaltungen geeignet sind bzw. welche Leistungen jeweils als öffentlich-rechtliche, privatrechtliche oder strafrechtliche gelten, sollte sich der Student im Zweifel  an den jeweiligen Programmbeauftragten wenden.

Achtung! Die Anrechnung lediglich einer Teilleistung auf einen Fortgeschrittenenschein, für den Studierende die weitere(n) Teilleistung(en) an der Universität Regensburg erbringen, ist nicht möglich.
3. Verfahren

Für die Anerkennung muss der Student nach Rückkehr aus dem Ausland einen formlosen Antrag auf Anerkennung des jeweils näher zu bezeichnenden Scheines an den Dekan der Juristischen Fakultät, Universität Regensburg, 93040 Regensburg stellen.

Beizufügen sind:

1. Immatrikulationsbescheinigung

2. Übungsschein für Anfänger des betreffenden Teilgebiets

3. Ausländische Leistungsnachweise

Die Bescheinigungen müssen in beglaubigter Kopie oder im Original nebst einfacher Kopie dem Dekanat vorgelegt werden.
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